
Vorsitz: 
Stadtdekan + Zweite/r Vorsitzende/r

Leiter/in Verwaltungszentrum
- beratend

Stimmberechtige Mitglieder: max. 7
Beratende Mitglieder: max. 1

Vorsitzende der Gemeinsamen 
Ausschüsse (Leitende Pfarrer)  
sowie Mitglieder der Kirchen-
gemeinderäte (5)

Verwaltungsausschuss 




